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zu tragen ſind ; mit dieſen zuſammen ergibt ſich wie im Vorjahr ein Geſamtverſicherungsbeitrag
von durchſchnittlich 1,12/ .

Zur teilweiſen Deckung der Behandlungskoſten haben 186 Ortsanſtalten beſondere Bei —
hilfen aus der Staatskaſſe im Geſamtbetrag von 5000 AM erhalten :

4 . Die Geſchäftstätigkeit des Verwaltungsgerichtshofs im Jahr 1914 .

Im Geſchäftsbereich des Verwaltungsgerichtshofs ſtanden für das Jahr 1914 insgeſamt
378 Fälle zur Erledigung , davon waren 115 aus dem Vorjahr auf das Berichtsjahr übergegangen
und 263 Fälle im Jahr 1914 neu hinzugekommen .

Zur Erledigung gelangten im Berichtsjahr 228 Fälle , und zwar 52 durch abändernde und
85 durch beſtätigende Entſcheidung , 5 durch Unzuläſſigkeitserklärung und 86 durch Vergleich , Ver⸗
zicht oder Beruhenlaſſen . Die reſtlichen 150 im Berichtsjahr unerledigt gebliebenen Fälle gingen
in das Jahr 1915 über .

In öffentlicher Sitzung durch Rechtsanwälte vertreten waren 160 Fälle , nicht durch Rechts —
anwälte vertreten 68 Fälle .

Von den im Berichtsjahr erledigten Fällen gehörten 2 in den Geſchäftskreis des Miniſteriums
des Kultus und Unterrichts , 149 in jenen des Miniſteriums des Innern und 77 in den Geſchäfts —
kreis des Miniſteriums der Finanzen .

Am zahlreichſten unter den erledigten 228 waren mit 77 Fällen diejenigen , bei denen ſich
die Zuſtändigkeit des Verwaltungsgerichtshofs auf § 8 Ziff . 1 des . . Pfl .G. betr . Staatsabgaben
ſtützte , 50 Fälle betrafen polizeiliche Verfügungen , 26 den § 19 des Landesgeſetzes über die Aus⸗

führung der Unfall - und Krankenverſicherung , 12 die Anfechtung von Gemeindewahlen , 11 Armen⸗

pflege , 9 Ortsſtraßen⸗ und Kanalkoſten ( O. Str. G. vom 15 . Oktober 1908 ) , je 5 die Aufhebung
bezirksrätlicher Entſchließungen auf Beſchlüſſe von Gemeinden bezw. die Unzuläſſigkeit der Klage
( $ 41 Biff 6 des . . Pfl . . ) , 4 Fälle bezogen ſich auf §S 38 Abſ. 2 der Gemeindeordnung
( Entlaſſung aus dem Gemeindeamt ) , je 3 betrafen Bürgernutzen bezw. Gemeindeabgaben , je 2 Fälle
Entſchädigung aus Gemarkungsverlegungen bezw. Anträge auf Vorentſcheidungen ( Art . 5 des
bad . Ausf . Geſ. zum . G. B. und Art . 9 ff. des Geſetzes vom 24 . Februar 1880 ) , ferner § 55
Abſ . 1 Ziff . 3 des Geſetzes über die Fürſorge der Gemeinde - und Körperſchaftsbeamten ( Witwen⸗
geld und Ruhegehalt ) , §S 68 ( neue Faſſung § 69 ) Lit . b des Gebäudeverſicherungsgeſetzes ( Ver⸗
gütung von Brandſchaden ) , §S 140 Abſ. 2 Ziff . 4 des Schulgeſetzes ( Verſagung der Genehmigung
zur Errichtung einer nichtſtaatlichen Lehranſtalt ; Leiſtung eines Beitrags zur Unterhaltung der

Schule ) und §S 110 Abſ . 1 Ziff . 1 ( neue Faſſung § 120 Abſ . 1 Ziff . 1) des Waſſergeſetzes ( Waſſer⸗
benutzung ) . Je 1 Fall gelangte noch zur Erledigung in folgenden Betreffniſſen : Erſtattung von

Koſten der Verpflegung im polizeilichen Arbeitshaus ; Krankenverſicherung (Erſtattung von Unter⸗

ſtützungskoſten ); Beiträge zur Unterhaltung von Gemeindewegenz Beizug zu Straßenherſtellungs⸗
koſten ( nach . Str .G. von 1868/1896 ) ; Befreiung ſtaatseigener Gebäude und Grundſtücke von
der Steuerveranlagung ; Stiftungen ; Anſpruch auf Staatsangehörigkeit ; Entziehen der Befugnis
zum Halten und Anleiten von Lehrlingen ; Art . 25 Abſ. 3 des Geſetzes über die Verſicherung der

Rindviehbeſtände ( Entſchädigung ) ; 8§ 4 und 6 des Geſetzes über die Ausübung der Realberechti⸗
gungen ( Ausübung des Realwirtſchaftsrechts ) ; § 51 Abſ. 1 des Geſetzes über die Rechtsverhält⸗
niſſe des Sanitätsperſonals .

5. Die Arbeitsſtreitigkeiten im Großherzogtum im Jahr 1914 .

Nach der im Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt bearbeiteten und ſoeben zur Veröffentlichung
gelangten Statiſtik der Streiks und Ausſperrungen im Jahr 1914 ſind während des Berichtsſahrs
im ganzen Deutſchen Reich 1115 Streiks beendet worden. Von den beendeten Streits treffen ,
entſprechend feiner Bevölkerungsziffer , auf das Königreich Preußen allein 613 oder 55,0 9/, d. h.
mehr als die Hälfte , ferner 142 oder 12,7 / auf das Königreich Sachſen , 108 oder 9 , % éauf
Bayern , 38 oder 34 / auf Elſaß - Lothringen und je 29 oder 2,6 auf Baden und Heſſen
In dieſen Angaben ſind diejenigen beendeten Streiks mitenthalten, welche bereits im Vorjahr
begonnen haben ; das gleiche gilt weiter unten für die Ausſperrungen .

Die Bedeutung der Streiks läßt ſich erkennen aus der Beteiligungsziffer und der Bahl der

Betriebe , die in Mitleidenſchaft gezogen wurden . Durch die Geſamtzahl der im Berichtsjahr im
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